
Allgemeine Lieferbedingungen der DTE Systems GmbH für Vertragshändler (B2B) 

1. Geltung dieser Geschäftsbedingungen 
1.1 Diese Geschäftsbedingungen finden ausschließlich  Anwendung auf sämtliche Rechtsgeschäfte der 
DTE-Systems GmbH, Maria von Linden Str. 23, 45665 Recklinghausen (nachfolgend „DTE‘‘) und 
ihren Vertragshändlern und Wiederverkäufern (nachfolgend „Besteller‘‘).  „Unternehmer‘‘ im Sinne 
dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige 
Personengesellschaften, die mit DTE in Geschäftsbeziehungen treten und die in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit handeln (§ 14 BGB). 
1.2 Bei Rechtsgeschäften, die über den  Online-Shop www.chiptuning.com oder www.pedalbox.com 
abgewickelt werden, gelten die AGB für Online-Geschäfte, welche jederzeit hier: www.chiptuning.com 
und www.pedalbox.com eingesehen werden können.  
1.3 Für Verbraucher gelten der Handelsvertrag und die Allgemeinen Verkaufsbedingungen für offline-
Geschäfte, welche unter DTE-office eingesehen werden können. 
1.4 Für Lieferanten der DTE gelten ausschließlich die Einkaufsbedingungen unter www.chiptuning.com.  
1.5 Gegenbestätigungen des Bestellers unter Hinweis auf seine Geschäfts- und Einkaufsbedingungen 
wird hiermit zur Gänze widersprochen. Das gilt auch für Abweichungen von diesen 
Geschäftsbedingungen, auch in Form von sich nicht widersprechenden Klauseln. 
 
2. Vertragsschluss 
2.1 Angebote der DTE sind freibleibend und unverbindlich. 
2.2 Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn DTE eine Bestellung des Bestellers elektronisch (E-Mail) oder 
schriftlich bestätigt. Gleiches gilt für Ergänzungen, Änderungen oder Nebenabreden.  Die Lieferung oder 
Rechnungsstellung durch DTE ersetzt die schriftliche Auftragsbestätigung. 
2.3 Maße, Zeichnungen und Abbildungen etc. der Produkte sind unverbindlich. Verbesserungen oder 
Änderungen der Produkte oder Leistungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller unter Berücksichtigung 
beiderseitiger  Interessen zumutbar sind. Änderungen in Form, Farbe, Gewicht und Abmessungen sind 
jederzeit zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind. 
2.4 Angaben zu Leistungsdaten, Geschwindigkeits-, Verbrauchs-, oder Einsparungsangaben sind 
technische Anhaltswerte und von dem jeweiligen Fahrzeug und dessen Leistungstoleranzen abhängig. 
Sie stellen daher keine zugesicherten Eigenschaften dar.  
2.5 An allen dem Besteller überlassenen Unterlagen, insbesondere Datenträgern, Dokumentationen, 
Abbildungen, Zeichnungen, Handbüchern behält sich DTE  Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen 
nicht für andere als vertragsgemäße Zwecke benutzt und Dritten nicht zugänglich gemacht werden und 
sind DTE unverzüglich frei Haus zurückzugeben, wenn der Vertrag beendet oder soweit der vertragliche 
Nutzungszweck erfüllt ist. 
 
3. Preise 
3.1 Preise verstehen sich netto ab Lager DTE zuzüglich Verpackungs-, Versand-, und 
Frachtversicherungskosten sowie der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
3.2 Alle Rechnungen sind ab Zugang beim Besteller sofort ohne Abzug ausschließlich an DTE zu zahlen. 
Zahlungen an Vertreter oder sonstige Dritte befreien nicht von der Leistungspflicht gegenüber DTE.  
3.3 DTE behält sich das Recht vor, bei einer Lieferzeit von mehr als 4 Monaten die Preise entsprechend den 
eingetretenen Kostensteigerungen aufgrund von Personalkosten-, Arbeitsmittel- oder 
Materialpreissteigerungen zu erhöhen. Die Erhöhung darf 10 % des Nettopreises nicht überschreiten. 
 
4. Lieferfrist/Lieferbedingungen 
4.1 Von DTE in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets nur 
annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart 
ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt 
der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten. 
4.2 DTE haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch 
höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (zB. 
Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, 
Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder 
Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, 
behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch 
Lieferanten) verursacht worden sind, die DTE nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse DTE die 
Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur 
von vorübergehender Dauer ist, ist DTE zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen 
vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- 
oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. 
Soweit dem Besteller infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten 
ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber DTE vom Vertrag zurücktreten. 
4.3 DTE ist zu Teillieferungen berechtigt. 
 
 

 
 
4.3 Der Besteller ist im Falle eines von DTE zu vertretenden Verzuges zur Geltendmachung weiterer Rechte 
erst dann berechtigt, wenn eine von ihm nach Verzugseintritt gesetzte Nachfrist von mindestens vier 
Wochen fruchtlos verstrichen ist. Tritt der Besteller unberechtigt von einem erteilten Auftrag zurück, kann 
DTE unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren tatsächlichen Schaden geltend zu machen, 10% des 
Verkaufspreises für die durch die Bearbeitung des Auftrages entstandenen Kosten und für entgangenen 
Gewinn fordern. Dem Besteller bleibt der Nachweis eines nicht vorhandenen oder geringeren Schadens 
vorbehalten. Im Übrigen ist die Haftung der DTE nach Maßgabe des § 10 dieser Bedingungen beschränkt. 
 
5. Gefahrübergang / Versand 
5.1 Der Versandt erfolgt EXW Recklinghausen gemäß INCOTERMS 2010. 
5.2 Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Besteller. Bei Lagerung durch DTE betragen die 
Lagerkosten [0,25]% des Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro abgelaufene 
Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben 
vorbehalten. 
 
6. Sachmängel 
6.1. Sämtliche Angaben zu den Produkten und etwaigen Dienstleistungen stellen lediglich 
Beschreibungen dar. Eine Garantie wird damit nicht erklärt.  
6.2 Die gelieferten Produkte sind unverzüglich nach Ablieferung an den Besteller oder an den von ihm 
bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder 
anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar gewesen wären, als 
vom Besteller genehmigt, wenn DTE nicht binnen sieben Werktagen nach Ablieferung eine schriftliche 
Mängelrüge zugeht. Hinsichtlich anderer Mängel gelten die Liefergegenstände als vom Besteller 
genehmigt, wenn die Mängelrüge DTE nicht binnen sieben Werktagen nach dem Zeitpunkt zugeht, in 
dem sich der Mangel zeigte; war der Mangel für den Besteller bei normaler Verwendung bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt erkennbar, ist jedoch dieser frühere Zeitpunkt für den Beginn der Rügefrist 
maßgeblich. Auf Verlangen von DTE ist ein beanstandeter Liefergegenstand frachtfrei an DTE 
zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergütet DTE die Kosten des günstigsten Versandweges; 
dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als 
dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet. 
6.3 Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände ist DTE nach ihrer innerhalb angemessener Frist zu 
treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Im Falle 
des Fehlschlagens, dh. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen 
Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der Besteller von dem jeweiligen 
Einzelvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern. 
6.3 Sämtliche Sachmängelrechte  verjähren innerhalb einem Jahr ab dem Zeitpunkt der Ablieferung der 
Produkte.  
6.5 Der Besteller ist verpflichtet, DTE die beanstandete Lieferung oder Teile hiervon zwecks Prüfung der 
Beanstandung zur Verfügung zu stellen. Bei schuldhafter Verweigerung entfällt die Gewährleistung. 
6.6. DTE haftet nicht für natürlichen Verschleiß oder Abnutzung. 
6.5.  Sachmängelansprüche des Bestellers bestehen nicht, wenn  
a) das Fahrzeug nach Einbau des Chip-Tunings auf der Rennstrecke bewegt wird und dadurch 
erheblichen Belastungen ausgesetzt wird; 
b) das entsprechende Fahrzeug unsachgemäß behandelt wird und durch diese Behandlung Mängel an 
den Produkten oder am Fahrzeug entstehen; 
c) durch DTE nicht genehmigte Änderungen z.B. am Motormanagement, Achsübersetzung usw. durch 
den Kunden bzw. einem von diesem beauftragten Dritten vorgenommen werden.  
d) das Produkt nicht gemäß den Servicerichtlinien eingebaut, verändert oder repariert wird. 
e) Es wird keine Haftung für die Funktion der Produkte nach Steuergeräteupdates durch Dritte 
übernommen. 
 
7. Besondere Hinweise zur Sachmängelhaftung 
7.1 Soweit bei Neufahrzeugen durch Installation des Tuning-Chips/Pedal-box die von dem ursprünglichen 
Hersteller gewährte Werksgarantie entfällt, übernimmt DTE keine Garantie.  
7.2  Wird durch einen unsachgemäßen Einbau der Chip zerstört oder Tuningsoftware überschrieben 
(Update) ist eine Gewährleistung ausgeschlossen.  Dasselbe gilt für durch unsachgemäßen Einbau 
entstandener Schäden am Fahrzeug. 
7.3 Der Tuning-Chip Pedal-Box darf nur für den vom Kunden angegebenen Fahrzeug und Motor und 
gemäß den Hinweisen der DTE verwendet werden. Die Angaben zur Leistungssteigerung beziehen sich 
auf Motoren, die in allen wesentlichen Funktionen dem Mittelwert der Herstellernorm und dem 
Serienstand entsprechen. Für die Richtigkeit der Angaben des Kunden haftet ausschließlich dieser. Im 
Falle falscher Angaben entfällt die Sachmängelhaftung der DTE. 
Es gelten die vertraglichen Regelungen und die Bestimmungen der Servicerichtlinie. 
  



8. Belehrungspflichten des Händlers 
Der Besteller ist verpflichtet, seine Kunden über folgendes zu belehren:  
8.1. Der Einbau von Tuningprodukten kann die Laufleistung des Motors / Aggregate verkürzen.  
8.2 Sofern durch den Besteller oder DTE im Rahmen der Leistungen Eingriffe in die Motorsteuerung oder 
in sonstiger Weise in Motoren erfolgen, kann hierdurch die Betriebserlaubnis der bearbeiteten Fahrzeuge 
erlöschen. Auf Wunsch des Kunden bietet der Händler entsprechende Einholung von Genehmigungen 
unter gesonderter Berechnung an, im Übrigen obliegt die Einholung erforderlicher Genehmigung 
ausschließlich dem Kunden.  Für das Bestehen der Betriebserlaubnis an den von dem Besteller oder DTE 
bearbeiteten Fahrzeugen und den hieraus resultierenden Folgen aus dem Erlöschen der Betriebserlaubnis 
haftet DTE nicht. 
8.3 Der Einbau kann zum Verlust der Garantie oder unter besonderen Umständen der Gewährleistung des 
Fahrzeugherstellers bzw. des Fahrzeugverkäufers führen.  
8.4 Die Leistungssteigerung von Fahrzeugen erfordert eine Neutypisierung bezüglich der Kfz-
Haftpflichtversicherung und Kaskoversicherung. Der Kunde ist selbst verpflichtet, für die Erhaltung des 
Versicherungsschutzes des Kraftfahrzeugs Sorge zu tragen. 
8.5 Die Benutzung der Produkte im öffentlichen Straßenverkehr erfolgt auf eigene Gefahr des Kunden. 
Der Besteller hat die erfolgte Belehrung auf Wunsch nachzuweisen. Bei nicht nachweislich erfolgter 
Belehrung entfällt der Anspruch des Bestellers auf Schadensersatz oder Gewährleistungsansprüche 
wegen Mängeln des Produkts, die sich beim Kunden realisieren.  
 
9. Ergänzende Bestimmungen für Software 
9.1 Die Software auf den Produkten ist  Standardsoftware, die nicht individuell für die Bedürfnisse des 
Bestellers hergestellt worden ist. Die Parteien stimmen darin überein, dass es nach dem Stand der Technik 
unmöglich ist, Standardsoftware fehlerfrei für alle Anwendungsbedingungen zu entwickeln.  
9.2 DTE liefert nur den Objektcode. Es besteht kein Anspruch auf Herausgabe oder Offenlegung des 
Quellcodes.  
9.4 Der Besteller erhält eine Erlaubnis zur Nutzung der Software gemäß der Endkunden-
Lizenzvereinbarung, welche im Händlerportal (NICHT für Endkunden) DTE.office einsehbar ist.  Soweit die 
maßgeblichen Lizenzbedingungen nichts Abweichendes bestimmen, ist die Weiterveräußerung, die 
Vermietung zu anderen als Erwerbszwecken oder der Verleih der Software sowie jede Überlassung zu 
selbständiger Nutzung nicht zulässig. 
 
10. Haftung, Verjährung 
10.1 DTE haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ferner haftet DTE für die fahrlässige Verletzung von 
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, 
deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Besteller 
regelmäßig vertraut. Im letztgenannten Fall haftet DTE jedoch nur für den vorhersehbaren, 
vertragstypischen Schaden. DTE haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den 
vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. 
10.2 Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit. Die Haftung nach Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 
10.3 Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten 
der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen der DTE. 
 
11. Eigentumsvorbehalt 
11.1 Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller jeweils bestehenden 
derzeitigen und künftigen Forderungen der DTE gegen den Besteller aus der zwischen den 
Vertragspartnern bestehenden Lieferbeziehung über den Vertragshändlervertrag (einschließlich 
Saldoforderungen aus einem auf diese Lieferbeziehung beschränkten Kontokorrentverhältnis).  
11.2 Die von DTE an den Besteller gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller 
gesicherten Forderungen Eigentum der DTE. Die Ware sowie die nach den nachfolgenden 
Bestimmungen an ihre Stelle tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird nachfolgend 
„Vorbehaltsware‘‘ genannt. 
11.3 Der Besteller verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für DTE. 
11.4 Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalls (Absatz 9) im 
ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen und 
Sicherungsübereignungen sind unzulässig. 
11.5 Wird die Vorbehaltsware vom Besteller verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung im 
Namen und für Rechnung der DTE als Hersteller erfolgt und DTE unmittelbar das Eigentum oder --- wenn 
die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher 
ist als der Wert der Vorbehaltsware --- das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen 
Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Für den 
Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb bei DTE eintreten sollte, überträgt der Besteller bereits jetzt sein 
künftiges Eigentum oder --- im og. Verhältnis --- Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit 
an DTE. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder 
untrennbar vermischt und ist eine der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so überträgt DTE, 

soweit die Hauptsache ihr gehört, dem Besteller anteilig das Miteigentum an der einheitlichen Sache in 
dem in Satz 1 genannten Verhältnis. 
11.6 Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller bereits jetzt sicherungshalber 
die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber --- bei Miteigentum der DTE an der 
Vorbehaltsware anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil --- an DTE ab. Gleiches gilt für sonstige 
Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware 
entstehen, wie zB. Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder 
Zerstörung. DTE ermächtigt den Besteller widerruflich, die an DTE abgetretenen Forderungen im eigenen 
Namen einzuziehen. DTE darf diese Einzugsermächtigung nur im Verwertungsfall widerrufen. 
11.7 Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird der Besteller sie 
unverzüglich auf das Eigentum der DTE hinweisen und DTE hierüber informieren, um ihr die Durchsetzung 
ihrer Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, DTE die in diesem 
Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür 
der Besteller der DTE. 
11.8 DTE wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder Forderungen freigeben, 
soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr als 50ௗ% übersteigt. Die Auswahl der 
danach freizugebenden Gegenstände liegt bei DTE. 
11.9 Tritt DTE bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers --- insbesondere Zahlungsverzug --- vom 
Vertrag zurück (Verwertungsfall), ist sie berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen. 
 
12. Exportkontrolle 
12.1 Für die Beachtung von Exportvorschriften ist der Besteller allein verantwortlich. DTE ist nicht 
verpflichtet, Ware an Orte zu versenden, für die Exportbeschränkungen gelten.  
12.2 Dem Besteller ist bekannt, dass im Hinblick auf einen Re-Export der Liefergegenstände 
Beschränkungen bestehen und behördliche Genehmigungen erforderlich sein können. Beabsichtigt der 
Besteller, Liefergegenstände aus dem Land, in das nach dem Vertrag von DTE geliefert worden ist, wieder 
zu exportieren, so ist er neben einer entsprechenden Information an DTE verpflichtet, sich bei den 
zuständigen Behörden zu informieren, unter welchen tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen 
dies möglich und zulässig ist. Ansprüche gegenüber DTE bestehen nicht. 
Bei Verstoß hält der Besteller DTE von etwaigen Ansprüchen Dritter frei.  
12.3 Wird DTE wegen eines exportrechtlichen Verstoßes, den der Besteller zu vertreten hat, behördlich 
angehört, ist der Besteller verpflichtet, DTE umfassend Auskunft über die Lieferung/Weiterlieferung der 
Ware zu geben. 
 
13. Gerichtsstand/Rechtswahl 
13.1 Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen DTE und dem 
Besteller ist Recklinghausen. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände 
bleiben von dieser Regelung unberührt.  
13.2 Die Beziehungen zwischen DTE und dem Besteller unterliegen ausschließlich dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den 
internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG) gilt nicht. 
 
14. Salvatorische Klausel/Schriftform 
14.1 Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Lieferbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten 
zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die 
Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser 
Allgemeinen Lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.  
14.2 Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser Allgemeinen 
Lieferbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von Geschäftsführern 
oder Prokuristen sind Mitarbeiter der DTE nicht berechtigt, hiervon abweichende mündliche Abreden zu 
treffen. Zur Wahrung der Schriftform genügt die Übermittlung per Telefax, im Übrigen ist die 
telekommunikative Übermittlung, insbesondere per E-Mail, nicht ausreichend.  
14.3 Hinweis: Es gelten die Datenschutzbestimmungen der DTE, abzurufen unter dem Menüpunkt 
Rechtshinweise. 
 

DTE-Systems GmbH DE 12.2015 
 



 

 
 


